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1 Kurzarbeitergeld  

1.1 Vierte Verordnung zur Änderung der 

Kurzarbeitergeldverordnung 

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/verlaengerung-der-

kurzarbeitergeldverordnung.html 

Vierte Verordnung vom 23.09.2021 

Durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung vom 

23.09.2021 wird die vollständige Erstattung der während der Kurzarbeit vom Arbeitgeber zu 

tragenden Sozialversicherungsbeträge zu 100 % verlängert bis zum 31.12.2021 und ist nicht 

mehr an die Bedingung genknüpft, dass die Kurzarbeit bis 30.09.2021 begonnen haben muss.  

Das bedeutet, dass auch für KUG-Arbeitsausfälle mit Beginn ab Oktober 2021 eine 100-

prozentige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge erfolgt. Auch für Arbeitsausfälle, die 

vorher begonnen haben, erfolgt ab dem 01.10.2021 weiterhin die 100 -prozentige Erstattung 

der Sozialversicherungsbeiträge.  

Wichtig: 

Sollten Corona-KUG-Anträge vor der Wartung am 07.10.2021 bereits für Oktober 2021 erstellt 

worden sein, prüfen Sie diese. Die neuen Berechnungsvorgaben (100-prozentige SV-

Beitragserstattung auch ab dem Abrechnungsmonat Oktober 2021) erhalten Sie durch eine 

Korrektur der entsprechenden Arbeitnehmer.  

Soweit Corona-KUG-Anträge für Oktober 2021 noch nicht erstellt wurden, muss nichts 

Besonderes beachtet werden. Ab dem 08.10.2021 erstellt edlohn die Anträge grundsätzlich 

mit 100-prozentiger Erstattung der SV-Beiträge, egal wann der jeweilige KUG-Arbeitsausfall 

in dem Betrieb begonnen hat.  

Die Warnung Kein KUG-Arbeitsausfall erfasst/ zugeordnet, ab Oktober 2021 erfolgt 

daher keine SV-Erstattung für KUG wurde entfernt. Die Zuordnung eines KUG-

Arbeitsausfalls ist aber weiterhin erforderlich, um die Sortierung der Corona-KUG-Listen zu 

gewährleisten. Außerdem wird die Arbeitsausfall-Nr. nur mit zugeordnetem KUG-

Arbeitsausfall in das Formular gedruckt:  

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/verlaengerung-der-kurzarbeitergeldverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/verlaengerung-der-kurzarbeitergeldverordnung.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s0493b.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s4388.pdf%27%5D__1633513584836
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1.2 Weisung Arbeitsagentur – Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ab 
dem 4. und 7. Bezugsmonat 

Daneben erfolgte mit Weisung 202109011 vom 28.09.2021 eine Klarstellung seitens der 

Bundesagentur für Arbeit bezüglich der Bestimmung der Bezugsmonate. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202109011_ba147160.pdf 

Demnach gelten für die Prüfung, ob die erhöhte Leistungssätze anzuwenden sind, nämlich 

insbesondere, ob der 4. – 6. oder der 7. Bezugsmonat erreicht ist, folgende Kriterien:  

 Die Kurzarbeit des Arbeitnehmers muss bis spätestens 31.03.2021 begonnen haben. 

 Die Bewertung erfolgt Arbeitnehmerbezogen. 

 Monate (eines Arbeitnehmers) mit Kurzarbeit (unabhängig vom Umfang des 

Arbeitsausfalls) sind ab März 2020 zu berücksichtigen. 

 Kein Neubeginn der Zählung bei Arbeitgeberwechsel und/oder Unterbrechung der 

Kurzarbeit im Betrieb. 

 Es kommt auch nicht darauf an, dass in dem Betrieb durchgängig Kurzarbeit 

durchgeführt wurde. 

  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202109011_ba147160.pdf
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Der Fehler 

 

wurde in einen Hinweis geändert.  

 

Da die Zählung der Bezugsmonate und somit die Zulässigkeit eines erhöhten Leistungssatzes 

nicht mehr vom aktuell zugeordneten KUG-Arbeitsausfall (Beginn) abhängt, verbleibt ein 

Hinweis.  

Ein Arbeitnehmer kann aus anderen Beschäftigungen oder vorherigen KUG-Arbeitsausfällen 

in dem Unternehmen (mit einer dann 3-Monatigen-Unterbrechung) die Voraussetzungen für 

die erhöhten Leistungssätze erfüllen. Dennoch ist diesem Arbeitnehmer der aktuelle KUG-

Arbeitsausfall des Unternehmens zuzuordnen, damit die Corona-KUG-Liste mit den 

entsprechenden Angaben erstellt werden kann.   

Bitte beachten Sie die Hilfetexte bei Leistungssatz und Bezugsmonate! Die Prüfung der 

Zulässigkeit der erhöhten Leistungssätze obliegt Ihnen. 


